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Beschlüsse der Gemeindevertretung  
Hoppegarten (Fortsetzungssitzung vom 11. 

Mai 2009 am 25. Mai 2009) 
öffentlicher Sitzungsteil  

    

 
 

Drucksachen / Beschlussvorlagen: 
 
DS 078/2009/08-14 

Die Gemeindevertretung beschließt im Zusammenhang mit 
der Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes im Land 
Brandenburg für die Investitionsmaßnahme  
Energetische Sanierung der Turnhalle der Grundschule 
Kaulsdorfer Straße eine außerplanmäßige Ausgabe in 
Höhe von 170.000 Euro. 
Ergebnis: einstimmig angenommen 

27x ja, 0x nein, 0x enth. 
 
 
DS 054/2009/08-14 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Sat-
zung zur Änderung der Ehrensatzung (erste Änderungs-
satzung) der Gemeinde Hoppegarten. 
Ergebnis: mehrheitlich angenommen 
15x ja, 11x nein, 1x enth. 
 
 
DS 061/2009/08-14 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt den 1. 
Nachtrag zum Kooperationsvertrag vom 19.06.2007. 
Ergebnis: einstimmig angenommen 
27x ja, 0x nein, 0x enth. 
 
 
DS 065/2009/08-14 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Ver-
waltung zu beauftragen, auf Grundlage der heutigen Ab-
wägung und dem Ergebnis der Genehmigungsplanung die 
Ausführungsplanung für den Ausbau der 
Scharnweberstraße erarbeiten zu lassen. 
Ergebnis: mehrheitlich angenommen 

23x ja, 0x nein, 4x enth. 
 
 

DS 066/2009/08-14 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Ver-
waltung zu beauftragen, auf Grundlage der heutigen Ab-
wägung und dem Ergebnis der Genehmigungsplanung die 
Ausführungsplanung für den Ausbau der Bredowstraße / 
Leibnizstraße erarbeiten zu lassen. 
Ergebnis: mehrheitlich angenommen 
25x ja, 0x nein, 1x enth. 
 
 
DS 067/2009/08-14 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Ver-
waltung zu beauftragen, auf Grundlage der heutigen Ab-
wägung und dem Ergebnis der Genehmigungsplanung die 
Ausführungsplanung für den Ausbau der Ahornstraße erar-
beiten zu lassen. 
Ergebnis: mehrheitlich angenommen 
14x ja, 10x nein, 3x enth. 
 
 
DS 070/2009/08-14 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt, abwei-
chend von der Vergaberichtlinie der Gemeinde Hoppegar-
ten, für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2010 gelten 
für die Ausschreibungs- und Vergabeverfahren im Zusam-
menhang mit dem Konjunkturpaket II die nachfolgenden 
Höchstwerte: 

 Ziffer 2.2;  Buchstabe a)  Satz 1, VOL 
„bis zu 50.000 €“, VOB „bis zu 100.000 €“, 

   Buchstabe b)  Satz 1, VOL 
„über 5.000 € und bis zu 50.000 €“, 

      Satz 1, VOB 
„über 10.000 € und bis zu 100.000 €“, 

   Buchstabe d)  Satz 1, VOL 
„über 50.000 € und bis zu 100.000 €“, 

     Satz 1, VOB 
„über 100.000 € und bis zu 1.000.000 €“, 

   Buchstabe c)  wird  
aufgehoben, 

 Ziffer 2.3; VOL „über 100.000 €“, VOB    
„über 1.000.000 €“. 
Ergebnis: mehrheitlich angenommen 
22x ja, 2x nein, 3x enth. 

7. Jahrgang                    Hoppegarten, 9. Juli 2009                  Ausgabe 04/2009 
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DS 059/2009/08-14 

Auf Vorschlag der Fraktionen beschließt die Gemeindever-
tretung Hoppegarten die Neubesetzung der vier Sitze im 
Verwaltungsrat der awf GmbH mit den Mitgliedern: 
Frau Ruth Schaefer..................... (DIE LINKE) 
Herr Wolfgang Toleikis................ (CDU) 
Herr Bernd Zimmerman .............. (SPD) 
Herr Maurice Birnbaum................ (FDP/FW/B90/GRÜNE). 
Ergebnis: mehrheitlich angenommen 

27x ja, 0x nein, 0x enth. 
 
 
DS 060/2009/08-14 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Auf-
stellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ge-
mäß § 12 BauGB für die Flurstücke 424 und Teil aus 426, 
Flur 5, Gemarkung Dahlwitz-Hoppegarten, Bollensdorfer 
Weg. Der Investor hat zu gewährleisten, dass der 
Bollensdorfer Weg und die Parkplatzanlage öffentlich nutz-
bar bleiben soll. 
Ergebnis: mehrheitlich angenommen 

26x ja, 0x nein, 1x enth. 
 
 
DS 069/2009/08-14 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Betei-
ligung der Öffentlichkeit und der Behörden gemäß § 3 (2) 
und § 4 (2) BauGB für den Bebauungsplan „Dorfkern 
Hönow“. 
Der Entwurf des Planes, bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A) und der Begründung (Teil B), wird gebilligt. 
Die Verwaltung wird beauftragt, die öffentliche Auslegung 
vorzunehmen. 
Ergebnis: mehrheitlich angenommen 
23x ja, 0x nein, 4x enth. 
 
 
DS 079/2009/08-14 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt im Zu-
sammenhang mit der Umsetzung des Zukunftsinvestitions-
gesetzes im Land Brandenburg für die Investitionsmaß-
nahme Energetischer Ersatz-/Ergänzungsbau des Hortes 
Kaulsdorfer Straße eine außerplanmäßige Ausgabe in 
Höhe von 400.000 Euro. 
Ergebnis: einstimmig angenommen 
27x ja, 0x nein, 0x enth. 
 
 
DS 080/2009/08-14 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt im Zu-
sammenhang mit der Umsetzung des Zukunftsinvestitions-
gesetzes im Land Brandenburg für die Investitionsmaß-
nahme Neubau Brücke Birkensteiner Straße eine außer-
planmäßige Ausgabe in Höhe von 250.000 Euro. 
Ergebnis: einstimmig angenommen 
27x ja, 0x nein, 0x enth. 
 
 
DS 063/2009/08-14 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Sat-
zung zur Änderung (fünfte Änderungssatzung) der „Sat-
zung über die Reinigung öffentlichen Straßen der Gemein-
de Hoppegarten“ vom 11.05.2009/25.05.2009 Fortset-
zungssitzung. 
Ergebnis: einstimmig angenommen 
27x ja, 0x nein, 0x enth. 
 
 

DS 064/2009/08-14 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Betei-
ligung der Öffentlichkeit und der Behörden gemäß § 3 (2) 
und § 4 (2) BauGB für den B-Plan „Jugend-, Pferdesport- 
und Freizeitzentrum Münchehofe“. 
Der Entwurf des Planes, bestehend aus Planzeichnung 
(Teil A) und der Begründung  
(Teil B) wird gebilligt. 
Die Verwaltung wird beauftragt, die öffentliche Auslegung 
vorzunehmen. 
Ergebnis: mehrheitlich angenommen 
21x ja, 4x nein, 2x enth. 
 
 
DS 068/2009/08-14 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Ver-
waltung zu beauftragen, auf Grundlage der heutigen Ab-
wägung und dem Ergebnis der Genehmigungsplanung die 
Ausführungsplanung für den Ausbau der Arndtstraße erar-
beiten zu lassen. 
Ergebnis: einstimmig angenommen 

27x ja, 0x nein, 0x enth. 
 
 

 

Beschlüsse der Gemeindevertretung  
Hoppegarten (Fortsetzungssitzung vom 11. 

Mai 2009 am 25. Mai 2009) 
nichtöffentlicher Sitzungsteil  

    

 
 
DS 049/2009/08-14 

Die Gemeindevertretung stellt gemäß § 90 Abs. 1 GO fest, 
dass das Grundstück in der Gemarkung Dahlwitz-
Hoppegarten, ... hieraus eine Teilfläche von ca. 850 m² für 
die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben in absehbarer 
Zeit nicht notwendig ist. 
Die Gemeindevertretung beschließt den Verkauf ....  
Die Gemeindevertretung erteilt eine Belastungsvollmacht 
zur Bestellung von Grundschulden vor Eigentumsum-
schreibung .... 
Ergebnis: mehrheitlich abgelehnt 

0x ja, 25x nein, 2x enth. 
 

 
 

 

Beschlüsse der Gemeindevertretersitzung  
Hoppegarten (Sitzung vom 29. Juni 2009)  

öffentlicher Sitzungsteil  
    

 
 
AN 026/2009/08-14 

erneute Entscheidung über AN 026/2009/08-14 
Ergebnis: mehrheitlich angenommen 

12x ja, 10x nein, 5x enth. (namentliche Abstimmung) 
(damit wurde die Beanstandung des Bürgermeisters abge-
lehnt) 
 
AN 016/2009/08-14 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beauftragt die Ver-
waltung, alle Handlungsmöglichkeiten des kommunalen 
Klimaschutzes zu nutzen. 
Dies umfasst insbesondere: 

1. Vorantreiben der energetischen Gebäudesanie-
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rung. 
2. Ausbau der Energieversorgung durch zentrale und 

dezentrale Kraft Wärmekopplung. 
3. Ausbau der Energieversorgung mit er-

neuerbaren Energien. 
4. Unterstützung einer nachhaltigen Siedlungs- und 

Verkehrsentwicklung. 

5. Einführung eines kommunalen Energiemanage-
ments und regelmäßige Berichterstattung zu be-
stehenden Möglichkeiten des kommunalen Klima-
schutzes. 

Ergebnis: mehrheitlich angenommen 
19x ja, 3x nein, 6x enth. 
 
 
AN 017/2009/08-14 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beauftragt den Bür-
germeister, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass 
Hoppegarten der Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierter 
Kommunalverwaltungen (GMKEV) beitritt und unter dem 
Gesichtspunkt der Mittelstandsfreundlichkeit zertifiziert 
wird. 
Ergebnis: mehrheitlich abgelehnt 
5x ja, 20x nein, 3x enth. 
 
 
DS 074/2009/08-14 

Die Gemeindevertretung bestätigt den geprüften Jahresab-
schluss 2008 des Treuhänders GKI für die Maßnahme 
Siedlungserweiterung Hönow und erteilt dem Bürgermeis-
ter Entlastung. 
Ergebnis: mehrheitlich angenommen 
20x ja, 2x nein, 6x enth. 
 
 
DS 075/2009/08-14 

Die Gemeindevertretung bestätigt den geprüften Jahresab-
schluss 2008 der Gemeinde Hoppegarten und erteilt dem 
Bürgermeister Entlastung. 
 Ergebnis: mehrheitlich angenommen 
19x ja, 7x nein, 2x enth. 
 
 
DS 081/2009/08-14 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die „Drit-
te Satzung zur Änderung der Gebührensatzung der Ge-
meinde Hoppegarten für die Inanspruchnahme von Kinder-
betreuungsleistungen“ (3. Kita-Gebührenänderungs-
satzung). Die Änderung wird für die Kitas gemäß Variante 
2 beschlossen. Für die Horte wird eine Getränkepauschale 
in Höhe von 5,00 Euro / Kind / Monat festgelegt.  
Ergebnis: einstimmig angenommen 
28x ja, 0x nein, 0x enth. 
 
 
DS 084/2009/08-14 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Betei-
ligung an der Zertifizierung „Mittelstandsorientierte Kom-
mune“ im Rahmen der Steuerungsrunde „ Zukunftsraum 
östliches Berliner Umland“ bis zur Erteilung eines Gütesie-
gels „Mittelstandsfreundliche Region“. 
Ergebnis: mehrheitlich angenommen 

22x ja, 4x nein, 1x enth. 
 
 
DS 085/2009/08-14 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die wäh-
rend der Beteiligungen der Träger öffentlicher Belange ent-

sprechend § 4 Abs. 2 vorgebrachten Einwendungen und 
Anregungen zur 6. Änderung des Bebauungsplanes „Sied-
lungserweiterung Hönow“ in dem Bereich der Baufelder 
1.1, 1.2 und in Teilbereichen des Baufeldes 9.1 sowie der 
öffentlichen Parallelstraße gemäß der beigefügten Unterla-
gen abzuwägen. Die Verwaltung wird beauftragt, die Trä-
ger öffentlicher Belange, die Bedenken und Anregungen 
erhoben haben, vom Ergebnis in Kenntnis zu setzen. 
Ergebnis: einstimmig angenommen 

28x ja, 0x nein, 0x enth. 
 
 
DS 086/2009/08-14 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt aufgrund 
§ 10 BauGB die 6. Änderung des Bebauungsplanes „Sied-
lungserweiterung Hönow“ bestehend aus der Planzeich-
nung (Teil A) und dem Text (Teil B) im Bereich der Baufel-
der 1.1, 1.2 und in Teilbereichen des Baufeldes 9.1 sowie 
der privaten Parallelstraße als Satzung. 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Genehmigung zu bean-
tragen. Die Erteilung der Genehmigung ist ortsüblich be-
kannt zu machen. Dabei ist auch anzugeben, wo der Plan 
mit Begründung während der Sprechzeiten der Verwaltung 
eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden 
kann. 
Ergebnis: einstimmig angenommen 
26x ja, 0x nein, 1x enth. 
 
 
DS 087/2009/08-14 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Ände-
rung (Erweiterung) des Stellenplanes zum Haushalt 2009 
um insgesamt 8,6 Vollzeitstellen (Sachverhaltsdarstellung). 
Die entstehenden Kosten sind im Nachtragshaushalt zu be-
rücksichtigen. 
Ergebnis: mehrheitlich angenommen 
27x ja, 0x nein, 1x enth. 
 
 
DS 089/2009/08-14 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt eine 
überplanmäßige Ausgabe bei der Haushaltsstelle 
8800.9400 – Um- und Ausbau Verwaltungsgebäude in 
Höhe von 600.000 Euro. 
Ergebnis: mehrheitlich abgelehnt 
7x ja, 18x nein, 3x enth. (namentliche Abstimmung) 
 

 
 

 

Bekanntmachungen der 
Gemeinde Hoppegarten 

    

 
 

Satzung zur Änderung (fünfte Änderungssatzung) 
der „Satzung über die Reinigung öffentlicher 

Straßen der Gemeinde Hoppegarten“  
vom 25.05.2009 

 
 
Aufgrund des § 3 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18.12.2007 (GVBl. I S. 286), und des § 6 des Kommunal-
abgabengesetzes (KAG) für das Land Brandenburg in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31.03. 2004 (GVBl. I S. 
174), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
02.10.2008 (GVBl. I. S. 218) hat die Gemeindevertretung 
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der Gemeinde Hoppegarten am 25.05.2009 die folgende 
Satzung zur Änderung (fünfte Änderungssatzung) der „Sat-
zung über die Reinigung öffentlicher Straßen der Gemein-
de Hoppegarten“ beschlossen: 
 
Artikel 1 

Die Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen der 
Gemeinde Hoppegarten vom 06.12.2004 (Drucksache Nr. 
065/2004), veröffentlicht im „Amtsblatt für die Gemeinde 
Hoppegarten Ausgabe 09/2004“ vom 17. Dezember 2004, 
Seite 4 ff., wird die Seite 6 wie folgt geändert:  
Artikel 2 

In der Anlage 1, Straßenverzeichnis der Gemeinde Hoppe-
garten, wird die nachfolgend genannte Straße nebst Reini-
gungsklasse umgestuft: 
OT Dahlwitz Hoppegarten:  

Reinigungsklasse   alt  neu 

 An der Zoche 4 5 

 Humboldtstraße 5 3 

 Kleiststraße 5 3 
Artikel 3 

Diese Änderung tritt am 01.06.2009 in Kraft. 
 
Hoppegarten, den 25.05.2009 
gez. Klaus Ahrens 
(Bürgermeister) 

 

 

 
 

Dritte Satzung zur Änderung der Gebührensat-
zung der Gemeinde Hoppegarten für die Inan-

spruchnahme von Kinderbetreuungsleistungen 
(Dritte Kita–Gebührenänderungssatzung) vom 

30.06.2009 
 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten hat auf der Grund-
lage des § 3 der Kommunalverfassung des Landes Bran-
denburg (BbgKVerf) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18. Dezember 2008 , zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (GVBl. I. S. 367, 
369) und der §§ 1, 2, 4 u. 6 des Kommunalabgabengeset-
zes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I. S. 174), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 02. Okto-
ber 2008 (GVBl. I. S. 218) i. V. m. dem § 90 des Achten 
Buches des Sozialgesetzbuches – Kinder- und Jugendhilfe 
– in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Dezember 
2006 (BGBl. I. S. 3134), zuletzt geändert durch Artikel 105 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I. S. 2586) 
und des § 17 des Zweiten Gesetzes zur Ausführung des 
Achten Buches des Sozialgesetzbuches – Kinder– und Ju-
gendhilfe - Kindertagesstättengesetz (KitaG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 27. Juni 2004 (GVBl. Teil I. 
S. 384), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
26. Juni 2007 (GVBl I. S. 110) in ihrer Sitzung am 29. Juni 
2009 nachfolgende Dritte Kita-Gebührenänderungssatzung 
beschlossen: 
 
Artikel I 

Die Kita-Gebührensatzung der Gemeinde Hoppegarten 
vom 18. Oktober 2004, veröffentlicht im Amtsblatt für die 
Gemeinde Hoppegarten Nr. 08/2004 vom 19. November 
2004, Seite 21 ff., zuletzt geändert durch die Zweite Kita-
Gebührenänderungssatzung vom 26. März 2007 veröffent-
lich im Amtsblatt für die Gemeinde Hoppegarten Nr. 
03/2007 vom 13. April 2007, Seite 2 wird wie folgt geän-

dert: 

 

Die  Anlage 2 – Sonstige Gebühren  wird wie folgt geän-
dert: 
 

I. Essen- und Getränkegeldpauschale 
 

1. Essengeldpauschale für Krippe und Kindergarten      
38,00 € / Monat  

 
2. Getränkepauschale für Hort   
           5,00 € / Monat  

 
Artikel II 

Diese Satzung tritt zum 01. August 2009 in Kraft. 
 
Hoppegarten, den 30. Juni 2009 
gez. Klaus Ahrens 
(Bürgermeister) 

 
 

 
 

Satzung zur Änderung der Ehrensatzung (erste 
Änderungssatzung) der Gemeinde Hoppegarten 

vom 11. Mai 2009 
 
Auf der Grundlage von § 3 Abs. 1 der Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. De-
zember 2007 (GVBl. I/07 S. 289) zuletzt geändert durch Ar-
tikel 15 des Gesetzes vom 23.09.2008 (GVBl. I S. 202; 
207) hat die Gemeindevertretung Hoppegarten in der Sit-
zung am 11. Mai 2009 die nachstehende erste Änderung 
der Ehrensatzung beschlossen: 
 
Artikel I 

Die Ehrensatzung der Gemeinde Hoppegarten vom 12. 
Dezember 2005 (DRUCKSACHE 251/2005), veröffentlicht 
im „Amtsblatt für die Gemeinde Hoppegarten“, Ausgabe 01 
vom 23. Februar 2006 , Seite 2 wird wie folgt geändert: 
 
Artikel II 

1.) Änderung des § 1 wie folgt, 

1.1) Einfügung eines neuen Absatzes 4 mit dem Wortlaut: 

„(4) Vor Einreichung eines Antrages hat der An-

tragsteller die schriftliche Zustimmung der zu eh-

renden Person einzuholen und dem Antrag beizufü-

gen. Die zu ehrende Person kann die Zustimmung 

jederzeit gegenüber dem Bürgermeister widerru-

fen. Mit Eingang des Widerrufs gilt der Antrag als 

nicht gestellt.“ 

 
1.2) Die bisherige Absätze 4, 5 und 6 werden in ihrem 

Wortlaut zu den Absätzen 5, 6 und 7. 
 
Artikel III 

Die erste Änderung der Ehrensatzung der Gemeinde Hop-
pegarten tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. 

 
Hoppegarten, den 29. Juni 2009 
gez.: Klaus Ahrens 
(Bürgermeister) 

 
 

Ende des amtlichen Teils 
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Beginn des nichtamtlichen Teils 
 

 
Bundes- und Landtagswahlen am 27.09.2009 - 

Wahlhelfer gesucht 
 

Am 27.09.2009 finden gleichzeitig die Wahlen zum  
17. Deutschen Bundestag sowie 5. Landtag Brandenburg 
statt. Die Wahlen dauern von 8 bis 18 Uhr. 
Die Gemeinde ist für beide Wahlen in mindestens 15 
Wahlbezirke eingeteilt. Für jedes Wahllokal ist ein Wahl-
vorstand aus mindestens 5 Mitgliedern zu bilden. 
Die Gemeinde Hoppegarten gewährt den ehrenamtlchen 
Wahlhelfern, die nicht im öffentlichen Dienst im Land Bran-
denburg beschäftigt sind, ein Erfrischungsgeld in Höhe von 
40 €. Für die Angestellten des öffentlichen Dienstes im 
Land Brandenburg wird ein Erfrischungsgeld von 25 € ge-
zahlt. 
Als Wahlhelfer kann sich jede wahlberechtigte Person zur 
Verfügung stellen.  
Wahlberechtigt sind alle Deutschen im Sinne des Artikels 
116 Abs. 1 des Grundgesetzes, die am Wahltage 
1. das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, 
2. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik 
Deutschland eine Wohnung innehaben oder sich sonst ge-
wöhnlich aufhalten, 
3. nicht nach § 13 vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 
Ihre Bereitschaft als Wahlhelfer tätig zu sein, können Sie 
unter der E- Mail- Adresse: 
jacqueline.ruehl@gemeinde-hoppegarten.de oder unter 
Tel. 03342-393201 bzw. schriftlich an Gemeinde Hoppe-
garten, Lindenallee 14 in 15366 Hoppegarten erklären. 
 
Andreas Baumann 
PV Ordnung und Sicherheit 
 
 

 
 

Interessierte Unternehmen gesucht 
 

Im Herbst diesen Jahres besteht die Städtepartnerschaft 
mit Rzepin in Polen fünf Jahre. Unternehmen der Gemein-
de Hoppegarten, die mit Unternehmen in Rzepin zusam-
menarbeiten möchten oder nähere Informationen zu einer 
möglichen Zusammenarbeit mit Betrieben in der polnischen 
Partnerstadt wünschen, können sich im Büro des Bürger-
meisters, Frau Brettschneider, Tel 03342 –393111 
(nicole.brettschneider@gemeinde-hoppegarten.de) mel-
den. 
 
Nicole Brettschneider 
Leiterin Büro des Bürgermeisters 
 
 

 
 

Berufung einer Ersatzperson aus der Liste der  
Initiativgruppe der Eigenheimbesitzer für den 

Ortsbeirat Hönow 
 

Das gewählte Mitglied des Ortsbeirates Hönow, Herr Bern-
hard Görgens, hat am 16. Juni 2009 erklärt, dass er auf die 
ihm zustehenden Rechte als Mitglied, mit Datum vom 17. 
Juni 2009, verzichtet. 

Herr Torsten Zellmer ist die nächste, im Sinne von § 60 
Abs. 3, zu berücksichtigende Ersatzperson, auf welche der 
Sitz von Herrn Bernhard Görgens übergeht.  
Der Übergang erfolgte aufgrund § 51 Abs.2 Satz 2 
BbgKWahlG mit Wirkung vom 26.06.2009. 
 
Wolfgang Ruck 
Wahlleiter 
 

 

 
 

Strausberger Tafel in Hoppegarten 
 
Mittwochs, von 14.00 bis 14.30 Uhr, findet in der Rudolf-
Breitscheid-Str. 35 in 15366 Hoppegarten die Essenausga-
be der Strausberger Tafel statt. Nähere Auskünfte gibt es 
im Tafelbüro bei Günter Leonhardt unter 03341-314659. 
Das Projekt richtet sich an Arbeitslosengeld II- und Sozial-
hilfeempfänger, sowie Geringverdiener und Rentner, deren 
Einkommen sich etwa in der Größenordnung von Hartz IV 
bewegt. Die Bedürftigkeit ist nachzuweisen (ALG II Be-
scheid, Rentenbescheid etc.). Ein symbolischer Beitrag in 
Form von 2 € muss entrichtet werden. 
 
Nicole Brettschneider 
Leiterin Büro des Bürgermeisters 

 

 
 
 

Auslage der PRO und des Amtsblattes 
 
Die Heimatzeitung PRO und das Amtsblatt der Gemeinde 
Hoppegarten erscheinen ca. zehn Mal im Jahr. Beide Pub-
likationen werden durch die BAB GmbH kostenlos verteilt. 
Darüber hinaus sollen PRO und Amtsblatt künftig auch an 
markanten Punkten in der Gemeinde kostenfrei ausliegen, 
z.B. bei Firmen,  Ärzten und in kommunalen Einrichtungen. 
Interessierte Unternehmen, die das Amtsblatt und die PRO 
für Hoppegartener Bürger kostenfrei in ihren Geschäfts-
räumen auslegen möchten, werden gebeten, sich im Büro 
des Bürgermeisters, Frau Brettschneider, Tel 03342 –
393111 (nicole.brettschneider@gemeinde-hoppegarten.de) 
zu melden.  
 
Nicole Brettschneider 
Leiterin Büro des Bürgermeisters 
 
 

 
 

Gesetzlich genau geregelt: Wilder  
Regenwasserabfluß von Ackerflächen auf  

Straßen  
 

Nach § 55 Nachbarrechtsgesetz Brandenburg dürfen 
Grundstückseigentümer den Zufluss wild abfließenden 
Wassers von Nachbargrundstücken auf ihr Grundstück 
nicht hindern. 
Diese Regelung greift aber nur, wenn ein Spezialgesetz 
nichts anderes regelt. Dieses ist jedoch der Fall, wenn 
durch den Abfluss wild abfließenden Wassers öffentlichen 
Straßen betroffen sind. Hier greifen die Regelungen des 
Brandenburgischen Straßengesetzes (BbgStrG) bzw. des 
Bundesfernstraßengesetzes (FStrG). Vorausgeschickt sei 
hier, dass die inhaltlichen Festlegungen in beiden Geset-

mailto:jacqueline.ruehl@gemeinde-hoppegarten.de
mailto:nicole.brettschneider@gemeinde-hoppegarten.de
mailto:nicole.brettschneider@gemeinde-hoppegarten.de
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zen analog sind, so dass sich die weiteren Ausführungen 
auf das BbgStrG beziehen. 
Nach § 14 Abs. 1 BbgStrG ist der Gebrauch einer öffentli-
chen Straße jedermann im Rahmen der Widmung und der 
verkehrsrechtlichen Vorschriften gestattet (Gemeinge-
brauch). Ferner wird im Absatz 4 geregelt, dass Eigentü-
mer und Besitzer von Grundstücken, die an einer öffentli-
chen Straße gelegen sind (Straßenanlieger), innerhalb der 
geschlossenen Ortslage die an die Grundstücke angren-
zenden Straßenteile über den Gemeingebrauch hinaus 
auch für Zwecke der Grundstücke benutzen dürfen, soweit 
diese Benutzung zur Nutzung des Grundstücks erforderlich 
ist, den Gemeingebrauch nicht dauernd ausschließt oder 
erheblich beeinträchtigt und nicht in den Straßenkörper 
eingreift. 
Da nach § 2 Abs. 2 Ziffer 1 Entwässerungsanlagen einen 
Teil der Straße darstellen, ist nach § 14 Abs. 4 BbgStrG ein 
Zufluss von wild abfließenden Wassern von Nachbar-
grundstücken, also auch Ackerflächen, nur dann zulässig, 
wenn die Menge dieses Wasser die Dimensionierung der 
Entwässerungsanlage überschreitet. Eine Überschreitung 
der Aufnahmekapazität führt dazu, dass die Entwässe-
rungsanlage überflutet und im Extremfall die Straße unpas-
sierbar ist. Somit ist der Gemeingebrauch erheblich beein-
trächtigt bzw. sogar verhindert. Aus o.g. gesetzlicher Rege-
lung ist daher der kausale Zusammenhang abzuleiten, 
dass Grundstückseigentümer, also auch Eigentümer von 
Ackerflächen, durch adäquate Maßnahmen dafür Sorge zu 
tragen haben, dass durch wild abfließendes Wasser der 
Gemeingebrauch einer öffentlichen Straße nicht erheblich 
beeinträchtigt oder sogar gänzlich verhindert wird. 
Analog ist zu verfahren, wenn die Grundstücke außerhalb 
der geschlossenen Ortslage an eine öffentliche Straße an-
grenzen. Hier stellt die Nutzung über den Gemeingebrauch 
hinaus nach § 18 BbgStrG eine genehmigungspflichtige 
Sondernutzung dar. Diese Genehmigung darf nur gegeben 
werden, wenn der Sondernutzung kein öffentliches Interes-
se entgegensteht (§ 18 Abs. 2 BbgStrG). Ein entgegenste-
hendes öffentliches Interesse ist hier aber nach § 18 Abs. 2 
Ziffer 1, 2 und 5 gegeben, da durch eine Überflutung der 
Entwässerungsanlage die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs beeinträchtigt ist, der Gemeingebrauch erheblich 
eingeschränkt würde und Bestandteile der Straße gefähr-
det werden. 
 
 
Uwe Behr 
FB I Bau und Umwelt 
 
 

 

Serviceadressen und Telefonnummern im 
Landkreis MOL (Auswahl) 

    

 
 
Agentur für Arbeit 

Prötzeler Chaussee 8 
15344 Strausberg 
Tel.: 03341-51-0 
 
Ausländerbehörde 

Puschkinplatz 12, 15306 Seelow 
Tel.: 03346-850-0 (Zentrale) 
 
Elterngeld Jugendamt Seelow 

Puschkinplatz 12, 15306 Seelow 
Tel.: 03346-850-485 oder –483 oder –590 

 
EON-EDIS RZ Neuenhagen 

Zum Erlenbruch 8 
15366 Neuenhagen 
Tel.: 03342-24490 
 
EWE AG 

Hegermühlenstraße 58 
15344 Strausberg 
Tel.: 03341-382-0 
 
Finanzamt Strausberg 

Prötzeler Chaussee 12 a 
15344 Strausberg 
Tel.: 03341-342-0 
 
Gesundheitsamt 

Ernst-Thälmann-Straße 19 B 
15306 Seelow 
Tel.: 03346-850-627 
 
JobCenter Märkisch-Oderland 

Am Flugplatz 11 a 
15344 Strausberg 
Tel.: 0180-100259152600 
 
Jugendamt Seelow 

Puschkinplatz 12, 15306 Seelow 
Tel.: 03346-850-571 
 
Jugendamt Strausberg 

Klosterstraße 14 
15344 Strausberg 
Tel.: 03341-354-457 
 
Kindergeldkasse 

Familienkasse Frankfurt/Oder 
Heilbronner Straße 24 
15230 Frankfurt/Oder 
Tel.: 0335-570-3399 
 
Kreiswehrersatzamt Cottbus 

Karl-Liebknecht-Straße 36 
03046 Cottbus 
Tel.: 0355-3820-0 
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Telefonverzeichnis der Gemeindeverwaltung

Vorwahl: 03342 393 -     Fax: 03342 393 150 PV - Produktverantwortliche/r

E-Mail

  0 Sekretariat (Vermittlung)

111 Frau Brettschneider nicole.brettschneider@gemeinde-hoppegarten.de  

100 Sekretariat Bürgermeister Frau Marks silvia.marks@gemeinde-hoppegarten.de

101 Frau Lewin ilka.lewin@gemeinde-hoppegarten.de

200 Frau Schnabel angela.schnabel@gemeinde-hoppegarten.de

214 Sekretariat Fachbereich I Frau Seefeld cornelia.seefeld@gemeinde-hoppegarten.de

216 Herr Buchhorn mario.buchhorn@gemeinde-hoppegarten.de

210 Frau Hertel angela.hertel@gemeinde-hoppegarten.de

211 Frau Weller doris.weller@gemeinde-hoppegarten.de

212 Herr Behr uwe.behr@gemeinde-hoppegarten.de

215 Herr Rintisch matthias.rintisch@gemeinde-hoppegarten.de

218 Herr Kunze ralf.kunze@gemeinde-hoppegarten.de

222 Frau Bertz madeleine.bertz@gemeinde-hoppegarten.de

177 Frau Esper gabriele.esper@gemeinde-hoppegarten.de

217 Frau Thurow birgit.thurow@gemeinde-hoppegarten.de

310 Herr Weiß dirk.weisz@gemeinde-hoppegarten.de

311 Frau Winkler stefanie.winkler@gemeinde-hoppegarten.de

313 Frau Dahlitz doreen.dahlitz@gemeinde-hoppegarten.de

410 Herr Licht gerhard.licht@gemeinde-hoppegarten.de

440 Herr Theel oliver.theel@gemeinde-hoppegarten.de

430 Frau Blaschke heideliese.blaschke@gemeinde-hoppegarten.de

115 Herr Mäckel michael.maeckel@gemeinde-hoppegarten.de

220 Frau Michel-Harte birgit.michel-harte@gemeinde-hoppegarten.de

221 Frau Kaschulla katrin.kaschulla@gemeinde-hoppegarten.de

110 Herr Ruck wolfgang.ruck@gemeinde-hoppegarten.de

114 Frau Kalleske helgrid.kalleske@gemeinde-hoppegarten.de

113 Herr Dammann hans.dammann@gemeinde-hoppegarten.de

118 Herr Stephan peter.stephan@gemeinde-hoppegarten.de

112 Frau Waldbach haike.waldbach@gemeinde-hoppegarten.de

117 Frau Gesche sylvia.gesche@gemeinde-hoppegarten.de  

411 Frau Hahn andrea.hahn@gemeinde-hoppegarten.de

414 Frau Brähmig martina.braehmig@gemeinde-hoppegarten.de

413 Frau Mende sieglinde.mende@gemeinde-hoppegarten.de

412 Frau Resky ingrid.resky@gemeinde-hoppegarten.de
415 Frau Behrendt brigitte.behrendt@gemeinde-hoppegarten.de

423 Frau Meißner carola.meiszner@gemeinde-hoppegarten.de

424 Herr Zymolka kai.zymolka@gemeinde-hoppegarten.de

421 Frau Kühn marlies.kuehn@gemeinde-hoppegarten.de

422 Frau Heinrich gudrun.heinrich@gemeinde-hoppegarten.de

450 Herr Baumann andreas.baumann@gemeinde-hoppegarten.de

201 Frau Rühl jacqueline.ruehl@gemeinde-hoppegarten.de

481 Frau Schäfer renate.schaefer@gemeinde-hoppegarten.de

482 Frau Querner maren.querner@gemeinde-hoppegarten.de

483 Frau Dahlke heike.dahlke@gemeinde-hoppegarten.de

484 Frau Aniolek martina.aniolek@gemeinde-hoppegarten.de

461 Herr Meinel wolfgang.meinel@gemeinde-hoppegarten.de

473 Herr Kühne holger.kuehne@gemeinde-hoppegarten.de

213 Frau Süren bettina.sueren@gemeinde-hoppegarten.de

472 Frau Rausch marion.rausch@gemeinde-hoppegarten.de

478 Frau Großmann christiane.groszmann@gemeinde-hoppegarten.de

479 Frau Kolander jeannette.kolander@gemeinde-hoppegarten.de

474 Frau Lehmann marlies.lehmann@gemeinde-hoppegarten.de

475 Frau Torreck jana.torreck@gemeinde-hoppegarten.de

300726 Bibliothek Frau Roloff bibliothek@gbho.de

Telefon

Büro des Bürgermeisters

Ltr. Fachbereich I - Bau, Bildung und Umwelt

PV Ordnung und Sicherheit

Finanzen - Beitreibung

Bildung, Kultur und Sport – Kitas

Bildung, Kultur und Sport – Schule/Jugend/Sport/Senioren/Freizeit

Ltr. Fachbereich II – Innere Dienste

Finanzen – Steuern und Abgaben

Ordnung und Sicherheit – Bürgerbüro

Ordnung und Sicherheit – Sicherheit und Ordnung

Ordnung und Sicherheit – Verkehrsüberwachung

PV Bau und Umwelt

Bau und Umwelt – Ortsplanung und Baurecht

Bau und Umwelt – Infrastruktur

Bau und Umwelt – Wirtschaftsförderung und Tourismus

Bau und Umwelt – Umwelt/Friedhof

Innere Verwaltung – Personal

PV Bildung, Kultur und Sport

Finanzen – Planung, Buchhaltung, Kasse

PV Innere Verwaltung

Innere Verwaltung – Archiv

Innere Verwaltung – EDV

PV Gebäudemanagement/Liegenschaften

Ltr. Bauhof

Innere Verwaltung – Sitzungsdienst

PV Finanzen

Gebäudemanagement/Liegenschaften

Controlling
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